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Entscheide und juristische Beitrdge

ZeSo 9/2001

Zu spit gemeldete Arbeitsunfihigkeit

Krankenkasse darf Taggeldleistungen verweigern

Auch nach der Revision des Krankenversiche-
rungsgesetzes (KVG) bleiben die Kranken-
kassen laut einem Urteil des Eidgenossischen
Versicherungsgerichts berechtigt, Leistungen
der freiwilligen Taggeldversicherung zu ver-
weigern, wenn die Arbeitsunfahigkeit nicht
innerhalb der in Statuten oder Reglement vor-
gesehenen Frist gemeldet wird.

Der Anspruch auf Taggelder entsteht
gemass Art. 72 Abs. 2 KVG, wenn die ver-
sicherte Person mindestens zur Halfte
arbeitsunfihig ist. Weder das KVG noch
die dazu gehorige Verordnung (KVV)
verpflichten die Versicherten dazu, der
Krankenkasse eine Arbeitsunfiahigkeit
unverziiglich zu melden. Eine solche
Meldepflicht besteht einzig fir Unfille
(Art. 111 KVV), doch handelte es sich
im beurteilten Fall um eine Erkran-
kung. Konsequenterweise bestehen
auch keine gesetzlichen Bestimmungen
uber die Konsequenzen einer allfilligen
Missachtung der Meldepflicht.

Bereits vor der Revision des Kranken-
versicherungsrechts hatte das Eidgenos-
sische Versicherungsgericht indes zuge-
lassen, dass die Krankenkassen in ihren
Statuten oder Reglementen eine Ord-
nungsvorschrift erlassen, wonach ein
Versicherungsfall innert einer bestimm-
ten Frist gemeldet werden muss. Zudem
wurde den Versicherern zugestanden,
ihre Leistungen bis zum Erhalt einer
formlichen und korrekten Anzeige zu
verweigern (BGE 104 V 9). Vorausset-
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zung war allerdings laut dieser Recht-
sprechung, dass die Sanktion das Gebot
der Verhaltnismassigkeit respektiert
und dass das Versiumnis der versicher-
ten Person nicht als entschuldbar er-
schien.

Unter eben diesen einschrankenden
Voraussetzungen will das Eidgenossi-
sche Versicherungsgericht auch unter
neuem Krankenversicherungsrecht an
seiner Rechtsprechung festhalten. Zu-
nachst wird im einstimmig gefallten Ur-
teil der I. Kammer darauf hingewiesen,
dass das KVG in diesem Bereich nur we-
nig geandert worden ist. Zudem werde
im gednderten Recht grosseres Gewicht
auf die Uberpriifung der Leistungen
und Kosten durch die Vertrauensarzte
der Krankenkassen gelegt. Die in Regle-
menten oder Statuten vorgesehene Mel-
depflicht soll nun aber genau diese Kon-
trolle erleichtern.

Konkret beurteilt wurde von den
Bundesrichtern in Luzern der Fall einer
versicherten Frau, die ihre Arbeitsunfi-
higkeit ohne entschuldbaren Grund
erst Monate spiter gemeldet hatte, ob-
wohl die einschlagigen internen Bestim-
mungen der Krankenkasse eine Anzeige
innert sechs Tagen vorschrieben. Laut
dem neuen Urteil durfte die Versiche-
rung unter diesen Umstanden die Tag-
gelder fiir die Zeit vor dem Eingang der
Meldung verweigern.

Markus Felber
(Urteil K 129/00 vom 20. Juni 2001)



	Entscheide und juristische Beiträge

